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A Begründung 

A.1 Anlass und Erfordernis 

Der Markt Gaimersheim befindet sich in einem stetigen Bevölkerungswachstumsprozess. Bis 

2033 ist nach den Daten des Statistischen Landesamtes mit einer Bevölkerungszunahme auf 

bis zu 12.800 Einwohner. Der hieraus resultierende Wohnraum- und Wohnbaulandbedarf soll 

insbesondere auch durch die Inanspruchnahme von Innenentwicklungspotentialen gedeckt 

werden. Bedarfe bestehen vor allem bei kostengünstigem Wohnungsbau sowie bei Wohnun-

gen. 

Die Deutsche Reihenhaus AG, Köln hat sich vor einigen Jahren das brachliegende BayWa-

Gelände am Bahnhof Gaimersheim mit dem Ziel gesichert, dort kostengünstigen Wohnraum 

in Form von Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern zu realisieren. 

Der Marktgemeinderat erachtete für das Plangebiet aufgrund seiner Lage an der Schnittstelle 

zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung sowie aufgrund der nicht unerheblichen 

Belastung mit Erschütterungen und Lärmemissionen, die durch den Bahnbetrieb auf der an-

grenzenden Bahntrasse Ingolstadt-Treuchtlingen erzeugt werden, die Aufstellung eines Be-

bauungsplans im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, um gesunde Wohn- und Lebens-

verhältnisse zu gewährleisten. 

Der Aufstellungsbeschluss des Marktes Gaimersheim entspricht dabei dem Antrag des Vor-

habenträgers auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß 

§ 12 Abs. 2 BauGB; der Markt Gaimersheim macht sich damit die städtebauliche Konzeption 

der Deutsche Reihenhaus AG zu eigen. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Wesentliche Ziele und Zwecke der Planung bestehen in der Nachnutzung einer Gewerbebra-

che für Wohnsiedlungszwecke, die Schaffung eines Wohnraumangebots im kostengünstigen 

Segment für eine breite Zielgruppe sowie der städtebaulichen und verkehrlichen Ordnung 

unter Berücksichtigung der bestehenden Lärmbelastungen. 

A.3 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Die Deutsche Reihenhaus AG beabsichtigt, auf der derzeit brachliegenden Fläche (ehem. 

BayWa-Gelände) eine Wohnanlage zu errichten. Vorgesehen sind zwei viergeschossige 

Mehrfamilienhäuser mit jeweils 28 Wohneinheiten im Westen des Plangebietes sowie 20 Rei-

henhäuser im Osten des Plangebietes. Die Mehrfamilienhäuser sowie ein Teil der Reihen-

häuser werden an der südlich verlaufenden Bahntrasse ausgerichtet, um auf die bestehen-

den Verkehrslärmsituation zu reagieren. 

Die Zufahrt erfolgt von Osten über eine private Binnenerschließung. Eine weitere Zufahrt be-

steht in Form einer Zufahrt in eine Tiefgarage von der Ziegeleistraße aus. Die Gemeinschaft-

stiefgarage erstreckt sich unterhalb der beiden Geschosswohnungsbauten und soll 93 Stell-

plätze anbieten. Darüber hinaus werden 59 oberirdische Stellplätze vorgesehen. 
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A.4 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Bahnhofstraße“ erfolgt als Bebauungsplan der Innen-

entwicklung gemäß § 13a BauGB, da die Zielsetzung der Nachverdichtung und damit eine 

Maßnahme der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 BauGB vorliegt. 

Das beschleunigte Verfahren wird aus den folgenden Gründen als anwendbar erachtet: 

▪ Der Umgriff des Plangebietes beträgt ca. 1,1 ha und setzt eine Grundfläche im Sinne des 

§ 19 Abs. 2 BauNVO fest, die weit unterhalb des Schwellenwertes von 20.000 m² gemäß 

§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB liegt. 

▪ Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder nach Lan-

desrecht unterliegen. 

▪ Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB ge-

nannten Schutzgüter bestehen nicht. 

Im beschleunigten Verfahren kann gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB für den vorliegenden Be-

bauungsplan auf folgende Inhalte und Verfahrensschritte verzichtet werden: 

▪ Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden. Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch 

gemacht, d. h. es erfolgt eine frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie der Öffentlich-

keit. 

▪ Nach § 13 Abs. 3 BauGB kann von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 

Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 

Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassen-

den Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen werden. § 4c BauGB ist nicht anzu-

wenden. 

A.5 Ausgangssituation 

A.5.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Das Plangebiet umfasst Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 1006/43, 1006/44, 1101, 1102/8, 

1102/9, Gmkg Gaimersheim. 

Der Planungsbereich liegt südlich des Ortskerns der Gemeinde Gaimersheim, direkt angren-

zend an die Bahntrasse Ingolstadt - Treuchtlingen. 

A.5.2 Städtebauliche Ausgangssituation 

Im östlichen Abschnitt des Geländes befindet sich eine leerstehende Halle. Der westliche 

Bereich des Grundstücks liegt brach, es sind Gehölzstrukturen vorzufinden. Grundsätzlich 

zeigt sich ein starker Pflanzbewuchs und ein großer Gehölzbestand auf dem Gelände. 

Das Plangebiet wird von Osten über die Bahnhofstraße und den Rosenweg erschlossen. Von 

der westlich verlaufenden Ziegeleistraße besteht derzeit keine Zufahrtsmöglichkeit. 
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Die nördlich sowie nordöstlich angrenzenden Siedlungsbereiche werden durch eine bis zu 

zweigeschossige Bebauung geprägt. Im Westen angrenzend befinden sich zwei Super-

märkte, die durch die Ziegeleistraße vom Planungsgebiet getrennt sind. Die südlich des Plan-

gebiets verlaufende Bahntrasse entfaltet eine trennende Wirkung. Die Ziegeleistraße unmit-

telbar westlich des Plangebietes bietet einen Durchlass. 

A.5.3 Vegetation, Schutz- und Biotopfunktion 

 

Abbildung 1: Schutzgebiete und schützenswerte Zonen, schwarz gestrichelt Geltungsbereich, violett markiert Bi-
otope, genordet, ohne Maßstab, Kartengrundlage Bayrische Vermessungsverwaltung 2023 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine Biotope oder Schutzgebiete. Die 

nächstgelegen Flachland-Biotope befinden sich südöstlich bis südlich vom Plangebiet. Das 

nächstgelegene Biotop liegt ca. 150 m südöstlich des Plangebietes (Biotopteilflächen Nr. 

7234-0049-009) und besteht überwiegenden aus naturnahen Hecken (50 %) und naturnahen 

Feldgehölzen (50 %). Weiter südlich liegen die beiden Flachland-Biotope 7234-0049-007 und 

7234-0049-008. Beide bestehen jeweils aus naturnahen Hecken (50 %) und naturnahen 

Feldgehölzen (50 %). 

A.5.4 Kampfmittel und Altlasten 

Derzeit bestehen keine Erkenntnisse für das Vorkommen von Kampfmitteln und Altlasten.  
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A.6 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.6.1 Übergeordnete Planungen 

A.6.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern aus dem Jahr 2023 wurde seit dem ersten In-

Kraft-Treten am 01. September 2013 bis zum Jahr 2023 drei Mal fortgeschrieben, zuletzt im 

Jahr 2023. Die Teilfortschreibung ist am 01. Juni 2023 in Kraft getreten. 

Betroffene Ziele (im Folgenden mit „(Z)“ markiert) und Grundsätze (im Folgenden mit „(G)“ 

markiert) des LEP: 

1.3.1 Klimaschutz 

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-

dere durch  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023, ohne Maßstab, genordet  
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- die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Mo-

bilitätsentwicklung und  

- die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien und 

nachwachsender Rohstoffe sowie von Sekundärrohstoffen. 

1.3.2 Anpassung an den Klimawandel 

(G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten Natur-

gefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt 

werden. (G) In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimare-

levante Freiflächen wie Grün- und Wasserflächen auch im Innenbereich von Siedlungs-

flächen zur Verbesserung der thermischen und lufthygienischen Belastungssituation neu 

angelegt, erhalten, entwickelt und von Versiegelung freigehalten werden. 

2.2.7 Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume 

(G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass 

[..] 

- sie Wohnraumangebot in angemessenem Umfang für alle Bevölkerungsgruppen sowie 

die damit verbundene Infrastruktur bereitstellen, 

[..] 

3 Siedlungsstruktur 

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-

dels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Res-

sourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet 

werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(G) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 

begründet nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedlung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst 

in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 
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A.6.1.2 Regionalplan Ingolstadt (10) 

 

Im zu berücksichtigenden Regionalplan „Region Ingolstadt“ vom 25. Juli 1989 (in Kraft getre-

ten am 30.12.1989) mit seinen 29. Änderungen (Stand: 06.02.2023) wird der Markt Gaimers-

heim als Grundzentrum im Verdichtungsraum Ingolstadt dargestellt. 

Folgende Ziele (im Folgenden mit „(Z)“ markiert) und Grundsätze (im Folgenden mit „(G)“ 

markiert) des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlägig: 

2.2 Gemeinden 

2.2.6 (G) In allen Gemeinden sollen Angebote verfügbar sein, die bedarfsorientiertes 

und seniorengerechtes Wohnen ermöglichen. 
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2.3 Gebietskategorien 

2.3.2 (G) Verdichtungsraum 

2.3.2.2 (G) Um den spezifischen Anforderungen des Verdichtungsraumes zu entgeg-

nen und negative Auswirkungen auf die umgebenden Räume zu vermeiden, ist ein 

effizienter und ressourcenschonender Umgang sowie eine nachhaltige Inwertsetzung 

der naturräumlichen Potentiale von großer Bedeutung. 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

3.1.1 (G) Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt res-

sourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in Anspruch zu nehmen 

und Siedlungs- und Erschließungsformen flächensparend auszuführen. 

3.2 Innenentwicklung 

3.2.1 (Z) Vorrangig sollen die vorhandenen Siedlungsflächen innerhalb der Siedlungs-

gebiete genutzt werden. 

3.4 Siedlungsentwicklung 

3.4.1 (G) Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von besonderer 

Bedeutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und wohnbauliche Siedlungs-

tätigkeit bereitzustellen. 

3.4.2 (Z) Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit ihrer 

Größe, Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen. In zentralen Orten 

kann sich eine verstärkte Siedlungsentwicklung vollziehen, ebenso eine Wohnbau-

entwicklung in geeigneten Gemeinden des Stadt- und Umlandbereiches des Verdich-

tungsraumes außerhalb von Lärmschutzzonen. 

3.4.3 (G) Es ist anzustreben, dass die gewerbliche und wohnbauliche Siedlungsent-

wicklung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Eine sinnvolle Zuordnung der 

Wohnstätten, Arbeitsstätten, Erholungsflächen und der zentralen Einrichtungen zuei-

nander und zu den Verkehrswegen und den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist mög-

lichst vorzusehen, um dem Schutz vor Immissionen zu genügen und das Verkehrs-

aufkommen zu verringern. 

3.4.4 (Z) Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbesondere 

am Ortsrand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet werden. 
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A.6.1.3 Wirksamer Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des Marktes Gaimersheim, Stand Oktober 2016, Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans (gelb gestrichelt) 

Der seit dem Jahr 2016 wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Gaimersheim stellt 

den östlichen Teil des Plangebiets als Gewerbefläche und den westlichen Teil als Wohnbau-

fläche dar.  

Bebauungsplan ist nicht aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan entwickelbar. Nach 

§ 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan der Innenentwicklung, der von den Dar-

stellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden bevor der Flächen-

nutzungsplan geändert wird. Der Flächennutzungsplan ist im Nachgang im Zuge der Berich-

tigung ohne eigenständiges Änderungsverfahren anzupassen. 

A.6.2 Bestehendes Baurecht 

Das Plangebiet ist dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen. Das Baurecht bemisst sich 

entsprechend nach § 34 BauGB. 

A.6.3 Naturschutzrecht 

Schutzgebiete im Sinne der §§ 23-29 BNatSchG sind innerhalb des Untersuchungsraums 

nicht ausgewiesen. 
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Es befinden sich keine amtlich kartierten Biotope und gesetzlich geschützten Biotope 

(§ 30 BNatSchG) im Untersuchungsraum. Die nächstgelegenen amtlich kartierten Biotope 

befinden sich ca. 200 Meter südlich sowie 150 südöstlich des Planungsgebiets. Dabei handelt 

es sich um naturnahe Hecken und Feldgehölze. 

A.6.4 Wasserhaushalt 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine Gewässer 1. und 2. Ordnung. Temporäre 

Gewässer oder Entwässerungsgräben befinden sich ebenfalls nicht im Plangebiet bzw. in 

dessen unmittelbaren Umfeld. 

Wassersensible Bereiche oder Überschwemmungsgebiete liegen innerhalb des Plangebie-

tes nicht vor. 

Innerhalb des Plangebietes wird der Baugrund entsprechend der „Digitalen Ingenieurgeolo-

gischen Karte Bayerns“ als “wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrumpfen/Quel-

len), Staunässe möglich, frostempfindlich, setzungsempfindlich, z. T. besondere Gründungs-

maßnahmen erforderlich, oft eingeschränkt befahrbar“ beschrieben. 

A.6.5 Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken Verkehrslärmemissionen der Ziegeleistraße und der Bahntrasse 

ein. Von der Restnutzung des BayWa-Geländes (Silo, Lager) sowie der beiden westlich Su-

permärkte gehen Gewerbelärmemissionen aus. 

A.6.6 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nicht bekannt. Das nächst-

gelegene Bodendenkmal liegt ca. 150 m nördlich des Plangebietes – Straße der römischen 

Kaiserzeit (D-1-7134-0177), das Bodendenkmal Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeit-

stellung (D-1-7134-0229) liegt ca. 170 m südwestlich des Plangebietes. 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. BayDSchG wird hingewiesen:  

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 

Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
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A.6.7 Fachplanungen und -gutachten 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans Bahnhofstraße wurde eine schalltechnische Unter-

suchung sowie eine erschütterungstechnische Untersuchung durch die ACCON GmbH, Grei-

fenberg erarbeitet, die dieser Begründung als Anlage beigefügt sind. 

A.7 Planinhalt 

A.7.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst Teilflä-

chen der Grundstücke Fl.Nrn. 1006/43, 1006/44, 1101, 1102/8 und 1102/9, jeweils Gemar-

kung Gaimersheim. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 10.645 m² und entspricht 

dem räumlichen Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans. 

A.7.2 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt. Die in Allgemeinen Wohngebieten nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-

lässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplans. Zulässig sind ausschließlich Vorhaben, zu deren Durchführung sich der Vorha-

benträger im Rahmen des mit der Marktgemeinde geschlossenen Durchführungsvertrages 

verpflichtet. 

A.7.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mittels Festsetzung von Grundflächenzahlen, Vollge-

schossen sowie zulässigen Wand- und Gebäudehöhen geregelt. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Abweichend von 

§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in 

§ 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 

0,7 in den Baugebietsteilflächen WA 1 und WA 2 überschritten werden. 

Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in 

§ 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 

0,8 in der Baugebietsteilfläche WA 3 überschritten werden. 

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl im Bereich der Orientierungswerte des 

§ 17 BauNVO mit den ermöglichten Überschreitungen durch Zubehöranlagen soll eine ver-

dichtete Bauweise ermöglicht werden, die der besonderen Lagegunst im Einzugsbereich des 

schienengebundenen Nahverkehrs Rechnung trägt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 

reale Dichte noch höher ausfällt, da die Binnenerschließung nicht als öffentliche Straßenver-

kehrsfläche festgesetzt wird und somit Teil der für die Ermittlung der Grundflächenzahl maß-

geblichen Grundstücksfläche ist. 

Die festgesetzten Wand- und Gebäudehöhen bzw. die maximal zulässigen Vollgeschosse 

ermöglichen eine Bebauung mit zwei viergeschossigen Mehrfamilienhäusern im Westen so-

wie eine Reihenhausbebauung im Osten in einer Bauweise von II+D. 
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A.7.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Baugrenzen gemäß 

§ 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Die Abstandflächen gemäß Art. 6 BayBO sind einzuhalten; 

Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO findet keine Anwendung. 

A.7.5 Bauweise 

Für die Baugebietsteilflächen WA 1 und WA 3 wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

Für die Baugebietsteilfläche WA 2 wird eine abweichende offene Bauweise festgesetzt. Die 

Länge von Gebäudekörpern darf eine maximale Länge von 70 Metern nicht überschreiten. 

A.7.6 Stellplätze und Nebenanlagen 

Die Errichtung von oberirdischen Stellplätzen ist ausschließlich innerhalb der für Nebenanla-

gen mit der Zweckbestimmung Stellplätze (St) festgesetzten Fläche sowie den Baugrenzen 

zulässig. Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der für Nebenanlagen mit der Zweckbe-

stimmung Tiefgarage (Tg) festgesetzten Fläche sowie innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

In den Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

sowie Garagen und Stellplätze ausschließlich innerhalb der als Flächen für Nebenanlagen 

und Stellplätze festgesetzten Flächen zulässig. 

Stellplätze sind entsprechend der jeweils gültigen Fassung der „Satzung über die Festlegung 

der bereitzustellenden Stellplätze im Bereich des Marktes Gaimersheim (einschließlich Lip-

pertshofen) - Stellplatzsatzung-“ herzustellen und nachzuweisen. 

Fahrradstellplätze sind entsprechend der jeweils gültigen Fassung der „Satzung über die Her-

stellung von Fahrradstellplätzen im Markt Gaimersheim (Fahrradstellplatzsatzung)“ herzu-

stellen und nachzuweisen. 

Stellplätze sind dabei in dauerhaft wasserdurchlässiger Weise (z. B. mit Rasengittersteinen, 

Schotterrasen oder Sickerpflaster) herzustellen. 

Anlagen und Gebäude, die der Versorgung des Allgemeinen Wohngebietes mit Wärme und 

elektrischem Strom dienen (Technikzentrale), sind ausschließlich innerhalb der in der Plan-

zeichnung als Fläche für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung Technikzentrale (TZ) fest-

gesetzten Fläche zulässig. Die maximale zulässige Wandhöhe der Technikzentrale darf da-

bei eine Höhe von 3,0 m nicht überschreiten. 

Nebenanlagen für die Entsorgung von Abfällen (Abfallsammelplätze) sind ausschließlich in-

nerhalb der in der Planzeichnung als Fläche für Abfallsammelplätze (Aü) gekennzeichneten 

Fläche zulässig. Die maximal zulässige Wandhöhe des Abfallsammelplatzes darf eine Höhe 

von 3,0 m nicht überschreiten. 

Nebenanlagen in den privaten Gärten (Gartenboxen) sind bis zu einer Größe von 3 m² au-

ßerhalb der Baugrenzen und der Flächen mit der Zweckbestimmung Nebenanlagen zulässig. 
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A.7.7 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. 
Art. 81 BayBO 

Dächer sind ausschließlich aus nicht reflektierenden bzw. nicht glänzenden Materialien her-

zustellen. 

Die Dächer von Nebenanlagen sind als extensiv begrünte Flachdächer mit einer Dachnei-

gung von bis zu 5° bezogen auf die Horizontale auszurichten. 

Innerhalb der Baugebietsteilflächen WA 1 und WA 2 sind Dächer als Satteldächer mit einer 

Dachneigung von 32° bis 37° auszubilden. In der Baugebietsteilfläche WA 3 sind Dächer als 

Flachdach auszubilden mit einem Neigungswinkel von 1° bis 5°. Alle Neigungsangaben be-

ziehen sich auf die Horizontale. 

A.7.8 Grünordnung 

A.7.8.1 Grünordnerische Konzeption  

Durch die Anpflanzung von Gehölzen sollen negative Effekte auf den Naturhaushalt und die 

Landschaft verringert werden. Dank der Gehölzvegetation können in Siedlungsbereichen bo-

dennahe Temperaturextreme durch das schattenspendende Laubdach gemildert und Luft-

schadstoffe durch die Filterfunktion der Blätter gebunden werden. Durch die Gehölze werden 

Strukturen geschaffen, die sich nicht nur positiv auf das Ortsbild auswirken, sondern auch als 

Vernetzungselemente und Lebensräume für Pflanzen und Tiere dienen. Gehölzpflanzungen 

sind daher als Maßnahme zur Verminderung von Eingriffsfolgen besonders geeignet.  

A.7.8.2 Pflanzmaßnahmen 

Durchgrünung 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind je angefangener 350 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum 

und zwei Sträucher gemäß der Artenliste zu pflanzen, zu erhalten und fachgerecht zu pfle-

gen. Es sind ausschließlich standortgerechte Gehölze zu verwenden. Die Standorte sind frei 

wählbar. Die Mindestpflanzqualität entspricht den Vorgaben der Artenliste. Zwischen Bäu-

men ist ein Pflanzabstand von mind. 10-12 m einzuhalten. Für Sträucher ist ein Reihen- und 

Pflanzabstand von mind. 1 m einzuhalten. Die innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern gepflanzten Gehölze können diesem Pflanzmaß angerechnet wer-

den. Der Geltungsbereich der Planung umfasst ca. 10.655 m². Dementsprechend sind 31 

Bäume der Artenliste innerhalb des Geltungsbereichs der Planung zu pflanzen.  

Abgängige Gehölze sind in der jeweils darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. Die 

Art und Mindestpflanzqualität wird entsprechend den Vorgaben in der Artenliste festgesetzt. 

Der Wurzelraum ist vor Befahrung zu schützen.  

Empfehlung zur Begrünung von Stellplätzen 

Die im Zuge der Planung festgesetzten Bäume (31 Stück – Durchgrünung) können ebenfalls 

zur Gliederung und Beschattung der entstehenden Stellplätze genutzt werden. Hier sollte den 

Bäumen jedoch ein angemessen großer und unbebauter Raum (auch Wurzelraum) zur Ver-

fügung gestellt werden. Es empfiehlt sich, für Bäume die entlang von Stellplätzen bzw. 
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Verkehrsflächen gesetzt werden, eine Fläche von mind. 4 m² von Bebauung freizuhalten oder 

eine angemessen große Baumscheibe einzusetzen (Wurzelraum 12 m³). Für diese Art von 

Pflanzung (an Verkehrsflächen bzw. stark verseigelten Flächen) empfiehlt sich die Verwen-

dung der „klimaresilienten Arten“ entsprechend der Artenliste. 

Die grünordnerischen Maßnahmen sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode nach Fer-

tigstellung der Bauvorhaben umzusetzen, sodass die Beeinträchtigungen für den Naturhaus-

halt und das Landschaftsbild möglichst zeitnah minimiert und ausgeglichen werden.  

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke sind bis auf Erschließungs- und Stell-

platzflächen als Wiesen-, Rasen- oder Bodendeckerflächen mit Einsaat von Gräsern und 

Kräutern oder mit standortgerechten Stauden oder Gehölzen anzulegen, zu pflegen und dau-

erhaft zu erhalten. Stein oder Kiesgärten sind nicht zulässig. 

Versickerungsfähige Beläge: 

Stellplätze, Zufahrten und Wege sind versickerungsfähig (z.B. als Drainpflaster) auszubilden. 

Außenbeleuchtung: 

Alle Lichtquellen im Außenraum der Anlagen sind insektenfreundlich zu gestalten. 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind mit einem Abstand von mind. 10 cm zur Geländeoberfläche anzulegen, 

um die Wanderung von Kleintieren zu ermöglichen. Mauern, Dammschüttungen, Erdwälle 

oder sonstige Auffüllungen zur Einfriedung sowie Sockel sind nicht zulässig. 

A.7.8.3 Grünordnerische Hinweise 

Allgemein 

Zwischen Baumstandorten und Versorgungsleitungen ist gemäß DVGW Regelwerk Arbeits-

blatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Ab-

stand von 2,5 m einzuhalten. 

Bei Baumpflanzungen im Näherungsbereich von Telekommunikationslinien ist das „Merk-

blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten.  

Bodenschutz 

Für notwendige Verfüllungsmaßnahmen und Geländemodellierungen ist ausschließlich un-

belastetes Bodenmaterial zu verwenden. Der Einsatz von Recyclingbaustoffen und belaste-

tem Bodenaushub ist vorher mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen. Mutter-

boden, der bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 

Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor 

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen und wieder zu verwerten. 
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A.7.8.4 Artenliste 

(Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 12-14 cm) 

Heimische Gehölze: Herkunftsgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb 

 

Acer campestre   Feldahorn  

Betula pendula   Weiß-Birke 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 

Crataegus laevigata  Zweigriffliger Weißdorn 

Juglans regia   Walnuss 

Prunus padus   Traubenkirsche 

Quercus petraea   Trauben-Eiche 

Quercus robur   Stieleiche 

Tilia cordata    Winterlinde 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Sorbus domestica  Speierling 

 

(Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 12-14 cm) 

Klimaresiliente Baumarten 

 

Acer campestre „Elsrijk”   Feldahorn Sorte “Elsrijk” 

Celtis occidentalis   Abendländischer Zürgelbaum 

Fraxinus ornus    Blumen-Esche 

Gleditsia triacanthos “Inermis”  Christusdorn 

Liquidambar styraciflua   Amberbaum 

Quercus robur “Fastigiata”  Säulen-Eiche 

Robinia pseudoacacia „Unifoliola“ Robinie 

Sophora japonica   Schnurbaum 

Sorbus aria “Magnifica”   Mehlbeere 

Tilia cordata ‘Greenspire‘  Stadtlinde 

 

Optional: 

(Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 12-14 cm) 

Regionaltypische Arten und Sorten von Obstgehölze 

A.7.9 Kompensation der Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt als vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, da die Zielsetzung der Nachverdich-

tung und damit eine Maßnahme der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 BauGB vorliegt. 

Entsprechend §13a Abs. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 

Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 

des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Folglich 

ergibt sich für das Vorhaben keine Verpflichtung zum Ausgleich oder Ersatz. 
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A.7.10 Immissionsschutz  

A.7.10.1 Schall 

In der Schalltechnischen Untersuchung ACB-0323-9366/08 „Bauvorhaben Bahnhofstraße in 

Gaimersheim“ der ACCON GmbH vom 04.03.2023 wurden die Lärmsituation im Planbereich 

untersucht. Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“ für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts auf der Baufläche nicht eingehalten werden. Aktive Schallschutzmaßnahmen, die ge-

genüber passiven grundsätzlich zu bevorzugen sind, wurden im Zusammenhang mit der Pla-

nung geprüft. Nach Abwägung der möglichen Maßnahmen wird kein aktiver Lärmschutz ver-

wirklicht und es werden ausschließlich passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt.  

Aufgrund der Orientierungswertüberschreitungen werden als Maßnahme vorrangig eine 

Grundrissgestaltung mit der Ausrichtung von schutzbedürftigen Räumen zu den von den Ver-

kehrswegen abgewandten Fassadenseiten und ergänzend als passive Schallschutzmaßnah-

men fensterunabhängige schallgedämmte Belüftungen für schutzbedürftige Räume festge-

setzt.  

Durch die Gebäudeanordnung ergeben sich hinreichend geschützte Außenwohnbereiche, in 

denen zumindest eine ungestörte Kommunikation möglich ist. In geringem Abstand zur Bahn-

strecke sind jedoch Geräuscheinwirkungen zu erwarten, die die Schwelle zur unzumutbaren 

Störung der Kommunikation und der Erholung überschreiten. Um die Gestaltung der Ge-

bäude nicht übermäßig einzuschränken, werden Außenwohnbereiche dort zugelassen, wenn 

sichergestellt ist, dass die jeweiligen Wohnungen über einen weiteren, nicht erheblich vom 

Verkehrslärm betroffenen und mindestens gleich großen Außenwohnbereich verfügt.  

Erforderliche Maßnahmen des baulichen Schallschutzes ergeben sich aus der baurechtlich 

eingeführten Normenreihe DIN 4109 und müssen daher im Bebauungsplan nicht festgelegt 

werden. 

A.7.10.2 Erschütterungen 

Für die vorgesehenen Bebauungen sind keine Überschreitungen der erschütterungstechni-

schen Immissionen nach DIN 4150-2 [2] zu erwarten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 

dass einzelne Züge spürbare Schwingungen im Gebäude hervorrufen können (vgl. Kapi-

tel 3.2 accon Erschütterungstechnische Untersuchung, 09.2022). 

Die Anhaltswerte der DIN 4150-3 [3] für die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf 

Gebäude werden basierend auf den Prognosewerten eingehalten.  

Die prognostizierten sekundären Luftschallpegel Lsek,Am für den Innenraum der Gebäude wei-

sen keine Überschreitungen der Richtwerte auf. Von einer unzulässig hohen Schallimmission 

aus dem sekundären Luftschall ist in den geplanten Gebäuden nicht auszugehen. 
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A.7.11 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

A.7.11.1 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der Bahnhofsstraße sowie von der Ziegeleistraße 

aus. Für die von Osten kommende Binnenerschließung werden Geh- und Fahrrechte zuguns-

ten der Allgemeinheit und des Freistaat Bayern normiert, um die Befahrbarkeit für Rettungs-

fahrzeuge zu gewährleisten und auch eine Durchwegung für die Allgemeinheit zu ermögli-

chen. 

Das Allgemeine Wohngebiet WA 3 wird einerseits durch eine Tiefgarage erschlossen, die 

Ein- und Ausfahrt befindet sich an der Ziegeleistraße. Andererseits ist dieser Bereich auch 

über die Bahnhofstraße und die Fläche mit dem festgesetzten Geh- und Fahrrecht zugunsten 

der Allgemeinheit und des Freistaates Bayern erreichbar. Hierbei wird ebenfalls die Befahr-

barkeit für Rettungsfahrzeuge sichergestellt. 

Ein Fußweg im Nordwesten des Planungsgebiets soll die Erreichbarkeit des Wohngebiets 

gewährleisen. Er schließt an das Fuß- sowie Radwegenetz der Gemeinde, welches an der 

Ziegeleistraße entlang verläuft, an. Zudem ist das Plangebiet über den Nelkenweg per Fuß- 

und Radweg zugänglich. 

A.7.11.2 Strom- und Energieversorgung 

Ein Anschluss an die lokalen Versorgungsnetze ist möglich. 

A.7.11.3 Wasserversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über den Anschluss an das lokale Leitungsnetz des Marktes Gai-

mersheim. 

A.7.11.4 Abwasserbeseitigung, Entwässerung 

Das von den Dachflächen oder befestigten Oberflächen abfließende, unverschmutzte Nie-

derschlagswasser ist auf dem Grundstück oberflächig und möglichst breitflächig über eine 

belebte Bodenschicht zu versickern oder zurückzuhalten und als Brauchwasser zu nutzen. 

Eine Einleitung in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig.  

Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser sind Herkunft und der mögliche Verschmut-

zungsgrad zu berücksichtigen. Eine erlaubnisfreie Niederschlagsversickerung ist möglich, 

wenn die Vorgaben der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) i.V.m. der 

TRENGW (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-

wasser in das Grundwasser) eingehalten werden. 

Stellplätze, Zufahrten und Wege / Zuwege sind mit einem wasserdurchlässigen Belag aus-

zubilden (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit mindes-

tens 30% Fugenanteil, etc.) und müssen zum Zweck der Niederschlagsversickerung mit Ge-

fälle zu den angrenzenden Grünflächen angelegt werden. Somit wird die Menge des anfal-

lenden Niederschlagswassers verringert.  
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A.7.12 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich 

Flächennutzung Fläche Anteil 

Allgemeines Wohngebiet 10.655 m² 100 % 

Fläche gesamt 10.655 m² 100 % 

A.8 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 

Durch das Aufstellen des Bebauungsplans ergeben sich Auswirkungen auf die verschiede-

nen Schutzgüter. Die Versiegelung bewirkt dabei die negativsten Konsequenzen auf die 

Schutzgüter und ihre Wechselwirkung. 

Bei den betroffenen Bereichen handelt es sich um Freiflächen innerhalb des Siedlungskör-

pers Gaimersheims. Die Bestandsflächen besitzen eine gute Ausstattung mit natürlichen 

Strukturelementen (Feldgehölze, niedriger Gebüschaufwuchs). 

Es sind keine Natura-2000-Gebiete, Schutzgebiete gem. §§23-29 BNatSchG oder Wasser-

schutzgebiete von der Planung betroffen.   

Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von etwa 10.655 m², von denen etwa 4.258 m² künf-

tig als Baufläche nutzbar sind. 

Derzeit sind die betroffenen Flächen größtenteils nutzungsoffen und teilweise mit natürlichen 

Strukturelementen überwachsen. Aufgrund der in Siedlungsgebiete eingebetteten Lage ist 

vorwiegend mit dem Vorkommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen. Darüber hin-

aus kann ein Vorkommen von gehölzbrütenden Vogelarten (Gehölzbestände), von Fleder-

mäusen (Bestandsgebäude) sowie von Kriechtieren (Nähe zur Bahntrasse) auf Ebene der 

Vorprüfung nicht generell ausgeschlossen werden. Daher wurde im Jahr 2023 ein biologi-

sches Büro mit der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung für das Un-

tersuchungsgebiet beauftragt, um herauszufinden ob durch die Planung Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG für gewisse Arten auftreten. Die Kartierung und Erarbeitung der saP 

befindet sich aktuell noch in Bearbeitung. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden diese in 

die Planung zum Bebauungsplan eingearbeitet. 

Der Vorhabenbereich ist derzeit größtenteils unversiegelt. Beim Bodentyp handelt es sich um 

„8a: Fast ausschließlich Braunerde aus Sandlehm bis Schluffton (Molasse, Lösslehm)“. Die 

mittlere Tragfähigkeit des Bodens wird als gering bis mittel eingeschätzt. Darüber hinaus wird 

für den Boden der allgemeine Baugrundhinweis formuliert: „wasserempfindlich (wechselnde 

Konsistenz, Schrumpfen/Quellen), Staunässe möglich, frostempfindlich, setzungsempfind-

lich, z. T. besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich, oft eingeschränkt befahrbar.“ 

Innerhalb des Vorhabenraumes sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  

Durch die Realisierung der Planung und der damit einhergehenden Errichtung von Gebäuden 

kommt es zu einer zusätzlichen Flächenversiegelung. In einem 4.258 m² großen Bereich kön-

nen neue Wohnhäuser entstehen.  



 
 

 

Markt Gaimersheim 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnhofstraße, Vorentwurf vom 13.11.2023 

Begründung mit Umweltbericht 21/23 

Im Zuge der Versiegelung ergeben sich Beeinträchtigungen auf den Boden, da dieser in den 

versiegelten Bereichen seine Funktionen als Puffer-, Speicher-, Transport- und Filtermedium 

nicht mehr erfüllt.  

Außerdem führt die Bodenversiegelung zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, da es zu 

einer Reduzierung der Niederschlagsversickerung und der Grundwasserneubildung kommt.  

Es handelt sich jedoch um eine kleinflächige zusätzliche Flächeninanspruchnahme auf einer 

innerhalb des Siedlungsgebiets befindlichen Fläche. Es handelt sich um eine Nachverdich-

tung innerhalb von Siedlungsflächen. Die Flächen können gut erschlossen werden. Daher 

kann von Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit auf den Boden- und Wasserhaushalt aus-

gegangen werden.  

Die Luftqualität wird derzeit temporär durch die anthropogene Nutzung im Umfeld (Verkehr, 

Siedlung) beeinträchtigt. Innerhalb des geplanten Baugebietes werden durch den An- und 

Abfahrtsverkehr von/zu den neu entstehenden Gebäuden die Emission von Luftschadstoffen, 

CO2 und Staub geringfügig erhöht. Über den künftig versiegelten Flächen kommt es außer-

dem zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und infolgedessen zu geringfügigen Einflüssen 

auf das Mikroklima.  

Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima durch die Emission von Schadstoffen und Treib-

hausgasen sind durch die Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner 

Heizanlagen zu minimieren. Eine geringfügige Erhöhung der Schadstoffemissionen durch 

Abgase des An- und Abfahrtsverkehrs ist nicht vermeidbar.  

Der Geltungsbereich stellt eine Lücke zwischen den vorhandenen Bebauungen Gaimers-

heims dar. Für das Landschaftsbild ergeben sich kaum negative Auswirkungen, da sich im 

direkten Umfeld des Plangebiets bereits bebaute Bereiche befinden und die Einsehbarkeit 

von der freien Landschaft nur eingeschränkt möglich ist. Zudem wird eine umfassende Durch-

grünung gepflanzt, die die Auswirkungen auf die Landschaft auf ein Minimum beschränkt.   

Im Planungsgebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden.  

Infolge einer Bebauung im Plangebiet kann es zu einer Steigerung des Verkehrsaufkommens 

und damit zu erhöhten Immissionen kommen.  

Durch die Förderung der Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort, die innere Durch-

grünung des Wohngebietes wird der Eingriff in die Schutzgüter reduziert. 

Da es sich außerdem um eine innerörtliche Fläche handelt, sind die Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild einschließlich derer Wechselwirkungen als gering zu 

bewerten. 
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